
Satzung „Marina – Nein Danke!“ e.V. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  
(1) Der Verein führt den Namen „Marina? Nein Danke! – Verein für den 

naturgebundenen Erhalt des Greisbachsees“ Er soll in das Vereinsre-
gister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". Die 
Kurzform des Vereins lautet „Marina? Nein Danke!“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Monheim am Rhein.  
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  
(1) Der Verein mit Sitz in Monheim am Rhein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der 
Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, einschließlich 
des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes 
(§ 52 Absatz 2 Nr. 8 AO); die Förderung des Tierschutzes (§ 52 Ab-
satz 2 Nr. 14 AO) sowie die Förderung der Heimatpflege, Heimat-
kunde und der Ortsverschönerung (§ 52 Absatz 2 Nr. 22 AO). 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch den Schutz von naturna-
hen Gebieten, Vorträgen, Versammlungen, Publikationen, Einwirkung 
auf Gesetzgebung, Verwaltung und Öffentlichkeit, sowie durch Zu-
sammenarbeit mit anderen Organisationen verwirklicht. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ih-
rer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten. Ausgenommen hiervon ist die angemes-
sene Erstattung von Aufwendungen, die den Mitgliedern durch die 
Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben entstehen. Für solche 
Tätigkeiten können angemessene Aufwandsentschädigungen auch 
pauschal gewährt werden.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.  

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person wer-
den.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantra-
gen. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzli-
chen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnah-
meantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss 
er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 
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(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglie-
der, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern ernennen. 

 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch: 
a) Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen),  
b) Austritt,  
c) Ausschluss, oder 
d) Streichung. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der 
Austritt kann nur mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Ge-
schäftsjahres erklärt werden. Der Mitgliedsbeitrag des Geschäftsjah-
res muss trotz der Beendigung der Mitgliedschaft in voller Höhe ent-
richtet werden. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die In-
teressen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt. 
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitglie-
derversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vor-
stand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rah-
men des Vereins endgültig. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ge-
strichen werden, wenn es mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner 
Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und 
trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die 
Rückstände nicht eingezahlt hat. 
 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen 
und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied 
hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, 
insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, so-
weit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch seine Mitar-
beit zu unterstützen. 
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§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag 

und eine Aufnahmegebühr zu entrichten. 
(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr wird vom 

Vorstand festgelegt. 
(3) Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 
 
 
§ 7 Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 
 
§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung  
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgen-
den Angelegenheiten:  
a) Änderungen der Satzung, 
b) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der endgültige Ausschluss 

von Mitgliedern aus dem Verein, 
c) die Wahl der Mitglieder des Vorstands, 
d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vor-

stands 
e) die Auflösung des Vereins. 
 
 
§ 9 Einberufung der Mitgliederversammlung  
(1) Einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, ist vom Vorstand eine 

ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung er-
folgt schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 
Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an 
die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail gerich-
tet war. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann 
bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vor-
stand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.  

(3) Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mit-
gliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein-
zuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragt. 
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§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes 

geleitet. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-

schienenen Mitglieder beschlussfähig.  
(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Wahlen durch 
die Mitgliederversammlung ist gewählt, wer die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat (einfache Mehrheit). Gleiches 
gilt für Abstimmungen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung 
bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Ände-
rung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von 
neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.  

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Be-
schlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und 
vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 
 
§ 11 Vorstand  
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertre-

tenden Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in, dem/der Geschäfts-
führer/in und den weiteren Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung 
beschließt die Anzahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes. 

(2) Der/die Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die Ge-
schäftsführerin und der/die Schatzmeister/in vertreten den Verein je-
weils allein. Vertretungsberechtigt sind ja zwei Vorstandsmitglieder 
gemeinsam. Durch den Beschluss der Mitgliederversammlung können 
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 
werden. 

(3) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschlussvorschlag als ab-
gelehnt. 

 
 
§ 12 Bestellung des Vorstands  

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vor-
stands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft 
im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl 
ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis 
zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.  
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(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die ver-
bleibenden Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Ver-
eins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in 
den Vorstand zu wählen. 

 
 
§ 13 Kassenprüfung 
Die Mitgliederversammlung wählt eine/n Kassenprüfer/in für die Dauer 
von fünf Jahren. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wieder-
wahl ist zulässig. 
 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vor-

stands, der Stellvertreter und der Geschäftsführer gemeinsam vertre-
tungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an einen örtlichen 
tätigen gemeinnützigen Verein. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem 
Verein die Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 

 
 
 
 
Monheim am Rhein, 10. Juli 2022 


